












Super Preisvorteile 
und Extras

KOSTENLOSE 
FLUGHAFEN-
TRANSFERS
Wenn Sie eine mehrtägige Reise mit 
AAT Kings in Australien oder Neuseeland 
buchen, erhalten Sie zu Beginn der Reise 
einen Hotel-Transfer, ebenso am Ende 
der Reise einen Flughafen-Transfer. Diese 
Transfers erhalten Sie auch dann, wenn Sie 
vor oder nach der Reise noch zusätzliche 
Hotelnächte bei AAT Kings gebucht haben 
(siehe Verlängerungsnächte auf Seite 94).

GARANTIERTE 
REISETERMINE
Viele Reisetermine unserer 
geführten Rundreisen genießen 
eine Durchführungsgarantie (rote 
Reisetermine). Bei entsprechendem 
Buchungsverlauf werden 
weitere Reisetermine mit einer 
Durchführungsgarantie versehen, welche 
unter www.aatkings.com eingesehen, 
bzw. bei unseren Vertriebspartnern in 
Erfahrung gebracht werden können.

EXTRA-TOUR-BONUS
Bei Buchung mehrerer min. 3-tägiger 
Touren aus diesem Katalog erhalten Sie 
auf die 2. Tour abhängig von der Dauer 
folgende Ermäßigung:

14 Tage und länger: € 45 pro Person 
8-13 Tage: € 30 pro Person 
3-7 Tage: € 15 pro Person

REISESET & 
LANDKARTE
Auf unseren geführten Rundreisen 
erhalten Sie eine strapazierfähige 
Dokumenten-Tasche, eine Broschüre 
mit hilfreichen Informationen und 
Reisetipps sowie eine große Landkarte zur 
Erinnerung an Ihre AAT Kings Rundreise. 

KINDER-ERMÄSSIGUNG
Kinder im Alter von bis zu 15 Jahren , 
die das Zimmer oder das Zelt mit min. 
einem Erwachsenen teilen, erhalten eine 
Ermäßigung.

Hinweis: Pro Buchung ist nur eine der auf dieser Seite aufgeführten Ermäßigungen anwendbar.
* Die aufgeführten Beträge beziehen sich auf die Rundreise Faszination Australien auf den Seiten 36/37.
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FRÜHBUCHER-RABATT

SIE SPAREN 
	 € 365* 

Pro Person
Bei Buchung einer mindestens 5-tägigen 
geführten Rundreise (gültig für alle 
Reisetermine zwischen 01. April 2009 und 
31. März 2010) bis zum 31. März 2009 
erhalten Sie einen Frühbucher-Rabatt 
von bis zu 5%, wie in der Preisbox der 
jeweiligen Rundreise aufgeführt. Die 
Buchung muss hierbei jedoch auch 
immer mindestens 3 Monate vor dem 
Reisetermin erfolgen.

BIS 
ZU

„SPAR AB 4“ 
GRUPPEN-
ERMÄSSIGUNG

SIE SPAREN 
	 € 1.460* 

Pro Buchung
Wenn Sie in einer Gruppe von min. 
4 Erwachsenen an einer geführten 
Rundreise teilnehmen, erhalten Sie 
pro Person eine Gruppen-Ermässigung 
(siehe Preisbox der jeweiligen Rundreise). 
Voraussetzung ist, dass die Buchung für 
alle Personen gleichzeitig bei der gleichen 
Buchungsstelle vorgenommen wird.

BIS 
ZU

HALBES 
DOPPELZIMMER

SIE SPAREN 
	 € 2.165* 

Pro Person
Alleinreisende können auf unseren 
geführten Rundreisen ein „halbes 
Doppelzimmer“ buchen und sich den 
Einzelzimmerzuschlag ersparen. Sie 
teilen das Zimmer mit einer/einem 
Mitreisenden gleichen Geschlechts. 
Sollte kein Zimmerpartner vorhanden 
sein, erhalten Sie ohne Mehrkosten ein 
Zimmer zur Alleinbenutzung. Für „halbe 
Doppelzimmer“ gilt Rauchverbot.

BIS 
ZU

DREIBETTZIMMER-
ERMÄSSIGUNG

SIE SPAREN 
	 € 365* 

Pro Person
Drei Erwachsene, die ein Dreibettzimmer 
teilen, erhalten eine Ermässigung (siehe 
Preisbox der jeweiligen Rundreise). In 
manchen Hotels kann das 3. Bett ein 
einfaches Zustellbett sein.

BIS 
ZU

Als Teilnehmer(in) einer mindestens  
5-tägigen geführten Rundreise erhalten 
Sie einen King Club Gutschein, den Sie 
bei Buchung der nächsten mindestens 
5-tägigen AAT Kings Rundreise Ihrer Wahl 
einlösen können, um einen 5-prozentigen 
Treue-Bonus (reines Landarrangement) 
zu erhalten.

Der AAT Kings King Club Gutschein kann 
nicht nachträglich eingelöst werden. 
Pro Tour, pro Person und pro Jahr ist nur 
ein Gutschein erhältlich, und maximal 
ein Gutschein kann bei Buchung Ihrer 
nächsten Rundreise eingelöst werden. 
Der King Club Gutschein ist nicht 
übertragbar und verfällt nach 4 Jahren.
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FRÜHBUCHER-RABATT
bei Buchung bis zum 31. März 2009

BERATUNG UND BUCHUNG BEI:

mungen nachkommt, ist der Reisende zur
Einhaltung dieser Vorschriften selbst ver-
pflichtet, es sei denn, dass sich der RV aus-
drücklich zur Beschaffung etwaiger Visa,
Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. Der
RV haftet auch dann, wenn er im Einzelfall
die Beschaffung übernommen hat, nicht für
die rechtzeitige Erteilung und den Zugang
solcher Unterlagen, es sei denn, dass der
RV die Verzögerung zu vertreten hat.
10.4. Soweit aus den genannten
Vorschriften dem Reisenden Schwierigkeiten
entstehen, die seine Teilnahme an der Reise
verhindern oder beeinträchtigen, so berech-
tigt ihn dies nicht zum kostenfreien Rücktritt
vom Reisevertrag. Dies gilt jedoch nur,
wenn der RV seinerseits zur Leistungs-
erbringung in der Lage ist und die genann-
ten Schwierigkeiten nicht von ihm zu vertre-
ten sind. Etwaige Ansprüche des Reisenden
im Falle eines schuldhaften Verhaltens des
RV bleiben unberührt.

11. Informationen zur Identität ausfüh-
render Luftfahrtunternehmen
11.1. Der RV informiert den Kunden ent-
sprechend der EU-Verordnung zur Unter-
richtung von Fluggästen über die Identität
des ausführenden Luftfahrtunter-nehmens
vor oder spätestens bei der -Buchung über
die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen
der gebuchten Reise zu erbringenden Flug-
beförderungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die
ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht
fest, so ist der RV verpflichtet, dem Kunden
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich
den Flug durchführen wird bzw. werden.
Sobald der RV weiß, welche- Fluggesell-
schaft den Flug durchführt, wird er den
Kunden informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausfüh-
rende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird der RV den Kunden unverzüg-
lich und so rasch dies mit angemessenen
Mitteln möglich ist, über den Wechsel infor-
mieren. 

11.4. Die entsprechend der EG-Verord-
nung erstellte Liste der Fluggesellschaften,
denen die Nutzung des Luftraumes über
den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf
der Internet-Seite des RV abrufbar und  in
den Geschäftsräumen des RV einzusehen. 

12. Haftungsbeschränkung
12.1. Die vertragliche Haftung des RV für
Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch
die Haftung für die Verletzung vor-, neben-
oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wird oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entste-
henden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
12.2. Der RV haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theater-
besuche, Ausstellungen, Beförderungs-
leistungen von und zum ausgeschriebenen
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leis-
tungen in der Reiseausschreibung und der
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter
Angabe des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so gekennzeichnet werden,
dass sie für den Kunden erkennbar nicht
Bestandteil der Reiseleistungen des RV sind.
Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung
des Kunden vom ausgeschriebenen Aus-
gangsort der Reise zum ausgeschriebenen
Zielort, Zwischenbeförderungen während
der Reise und die Unterbringung während
der Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden
des Kunden die Verletzung von Hinweis-,
Aufklärungs- oder Organisationspflichten
des RVs ursächlich geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotel-
unterkünfte,- Mietwagen, Campmobile) aus-
drücklich als vermittelte Fremdleistungen
gekennzeichnet sind und nach den Grund-
sätzen des § 651a Abs. 2 BGB nicht der

Anschein erweckt wird, dass der RV solche
Leistungen in eigener Verantwortung erbringt, ist
der RV nur Vermittler und haftet nur für die
Verletzung von Vermittlerpflichten, nicht jedoch
für die vermittelte Leistung selbst. Ent-
sprechendes gilt, soweit der RV Pauschalreisen
der anderen Anbieter in diesem Katalog vermit-
telt. Die vorstehende Regelung gilt nach
Maßgabe- der Bestimmung unter Ziffer 10.2
auch für vermittelte Flüge.

13. Verjährung, Abtretungsverbot
13.1. Ansprüche des Reisenden nach den
§§ 651c bis f BGB aus der Verletzung- des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf
Schmerzensgeld, die auf einer fahrlässi-
gen- Pflichtverletzung des RV oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-
letzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungs-gehilfen des RV beruhen, verjäh-
ren in zwei Jahren. Dies gilt auch für
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer- grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des RV oder auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen- des RV beruhen. 
13.2. Alle übrigen Ansprüche nach den
§§ 651c bis f BGB verjähren in einem
Jahr.
13.3. Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und
13.2 beginnt mit dem Tag, an dem die
Reise nach den vertraglichen Verein-
barungen enden sollte. 
13.4. Schweben zwischen dem Reisenden
und dem RV Verhandlungen über den
Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung
gehemmt, bis der Reisende oder der RV die
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
Die Verjährung tritt frühestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein. 
13.5. Eine Abtretung jedweder Ansprüche
des Reisenden aus Anlass der Reise, gleich
aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch
an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso
ist ausgeschlossenen deren gerichtliche
Geltendmachung im eigenen Namen.

14. Gerichtsstand, Rechtswahl
14.1. Auf das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden und
dem RV findet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung. 
14.2. Soweit bei Klagen des Kunden
gegen den RV im Ausland für die Haftung
des RV dem Grunde nach nicht dt. Recht
angewendet wird, findet bezüglich der
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art,
Umfang und Höhe von Ansprüchen des
Kunden ausschließlich deutsches Recht
Anwendung.
14.3. Der Kunde kann den RV nur an des-
sen- Sitz verklagen.
14.4. Für Klagen des RV gegen den
Kunden- ist der Wohnsitz des Kunden maß-
gebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw.
Vertragspartner des Reisevertrages, die
Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts oder Personen
sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand
der Sitz des RV vereinbart.
14.5. Die vorstehenden Bestimmungen gel-
ten nicht, 
a)  wenn und insoweit sich aus vertraglich
nicht abdingbaren Bestimmungen interna-
tionaler Abkommen, die auf den Reisever-
trag zwischen dem Kunden und dem RV
anzuwenden sind, etwas anderes zugun-
sten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag
anwendbare, nicht abdingbare Bestim-
mungen- im Mitgliedstaat der EU, dem der
Kunde angehört, für den Kunden günstiger
sind als die nachfolgenden Bestimmungen
oder die entsprechenden deutschen Vor-
schriften.

© Diese Reisebedingungen sind urheber-
rechtlich geschützt. 

RA Rainer Noll, Stuttgart 2002-2009
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